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1. Eine exemplarische Berechnung des Splittingvorteils: 
 
Ein junges Paar lebt zusammen, ohne verheiratet zu sein. Beide arbeiten. 
Die derzeit pro Jahr zu versteuernden Einkommen betragen (Steuertarif 2000/2001)  
 

- für den Partner A:      120.000 DM 
- für den Partner B:        41.000 DM 

 
1. Geben Sie die darauf zu zahlende tarifliche Einkommensteuer an (es ist egal, ob sie zur  

Berechnung § 32a (1) EStG oder die Steuertabellen benutzen) 
 

tarifliche Einkommensteuer für Partner A:  
tarifliche Einkommensteuer für Partner B  

Summe:  
 
2. Geben Sie an, welchen Betrag an Steuern das Paar zahlen müsste, wenn beide 

verheiratet wären und zusammen veranlagt würden: 
 
     zu zahlende Steuern nach Splitting-Tarif:     .............................. 
 
3. Die Berechnungs-Ergebnisse hinsichtlich der zu zahlenden Steuern weichen meistens 

geringfügig voneinander ab, je nachdem, ob zur Berechnung § 32a Abs. 1 EStG   
verwendet wird oder die Steuertabellen. 
Woran liegt das? 
 

 
 
 
 
4. Angenommen, das Paar beschließt in Anbetracht des damit verbundenen Steuervorteils 

zu heiraten. Welche Rechtsformen stehen zur Verfügung? 
 
 

a. ................................................................ 
 
 

b. ............................................................... 
 

 
c. ................................................................ 
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2. Viele kleine Fragen 
 
  1. Formulieren Sie eine treffendere Bezeichnung für den Begriff „Ertragsteuern“: 
 
      ................................................ 
  2. Was versteht man unter BFH? 
 
      ................................................................................................. 
  3. Was versteht man unter OFD? 
 
      ................................................................................................. 
  4. Was versteht man unter einem Grundstück (z.B. im Rahmen der Grundsteuer)? 
 
      .............................................................................................................................. 
  5. Bei welchen Einkunftsarten muß der Steuerpflichtige bei Abgabe der Steuererklärung  

keine Belege beilegen? 
 
      ....................................................................................................................................... 
  6. Geben Sie zwei andere Rechtsformen als Kapitalgesellschaften an, die (prinzipiell) 

körperschaftsteuerpflichtig sind: 
 
      ................................................................................................................................... 
  7. Was versteht man unter EK40? 
 
      ................................................................................................................................... 
  8. Bei einer §4 Abs. 3-Buchhaltung gibt es Ausnahmen vom Zahlungsprinzip, nennen Sie 

mindestens eine  
 
      ......................................................................................................................................... 
  9. Was droht einem, wenn man unbefugt Steuerberatung macht und in welchem Gesetz  

steht das? 
 
      ........................................................................................................................................ 
10. Welchen Gebietskörperschaften fließt die Grundsteuer zu? 
 
      .................................................................................... 
11. Für Einnahmen aus bestimmten nebenberufliche Tätigkeiten gibt es einen Freibetrag von 

3.600 DM p.a. Geben Sie die genaue Fundstelle an: 
 
      .............................................................................................................................................. 
12. Woraus ergibt sich, dass ein Kaufmann die doppelte Buchführung anzuwenden hat? 
 
      ............................................................................................................................................ 
13. Mit welcher Verbrauchssteuer wird Madeira, Portwein bzw. Cherry besteuert? 
 
      ................................................................................... 
14. Was ist ein DBA? 
 
      ....................................................................................................................... 
15. Nennen Sie zwei Vorraussetzungen, wann Kapitallebensversicherungen 

steuerbegünstigt sind 
 
      ........................................................................................................................................... 
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3. Zum Einkommensteuerintervall 13.500<=E<=17.495 (siehe § 32a EStG) 
 
Wir betrachten ein zu versteuerndes Einkommen von 13.500 DM/Jahr (unverheiratet). 
 
1. Geben Sie den Grenzsteuersatz für dieses zu versteuernde Einkommen an (in Prozent, 

zwei Stellen nach dem Komma) 
a. wenn die zweite Steuertariffunktion zu Grunde gelegt wird 

(262,76y+2.290)y 
                                      ....................% 

b. wenn die dritte Steuertariffunktion zu Grunde gelegt wird 
(133,74z+2.500)z+957 
                                     ......................% 
 

2. Wie viel Steuern wären zu zahlen (zwei Stellen nach dem Komma) 
 

a. bei Anwendung der Steuertariffunktion aus Fall a: ..................DM 
 

b. bei Anwendung der Steuertariffunktion aus Fall b: ..................DM 
 
3. Zeichnen Sie in das folgende Koordinatensystem den ungefähren Verlauf der 

(kontinierlichen) Steuertariffunktion ein,  
a. wie sie sich nach der Funktion a. ergibt 
b. und wie sie sich ergeben würde, wenn die Funktion a durch die rückwärtige 

Verlängerung der Funktion b ersetzt würde 
St(E) 

 
 
          1.000 
 
 
 
            500 
 
 
 
                                                   13.500                   17.496        zu verst. Einkommen 
 
4. Was könnte den Gesetzgeber bewogen haben, das kleine Intervall der Funktion a. zu 

formulieren, obwohl es ohne große Probleme durch eine rückwärtige Verlängerung der 
Funktion b. ersetzbar ist?  
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4. Zu § 4 Abs. 4a EStG 
 
Das Eigenkapital eines Einzelkaufmanns hat sich ab dem 1.1.1999 wie folgt entwickelt (in 
DM): 
 
 

Bestand am 1.1.99 5.000.000 
Entnahme Geschäftsführergehalt1 -200.000 
Sonstige Entnahmen -100.000 
entnommene Einkommensteuern -300.000 
Gewinn nach Gewerbesteuer 400.000 
Bestand zum 31.12.99 4.800.000 
Entnahme von EK wegen 
Verkleinerung des 
Geschäftsvolumens 

 
 

-2.000.000 
Entnahme Geschäftsführergehalt -150.000 
entnommene Einkommensteuern -130.000 
Gewinn nach Gewerbesteuer 200.000 
Bestand per 31.12.00 2.720.000 

 
 
Das Fremdkapital besteht ausschließlich aus Bankverbindlichkeiten zu 7%. Es ist analog 
zum Eigenkapital zurückgefahren worden, so dass es zu den Bilanzierungszeitpunkten 
immer genau so hoch war, wie das Eigenkapital. 
 

1. Geben Sie an, wie hoch die Überentnahme im Jahr 1999 war: ......................... 
 

2. Geben Sie an, wie hoch die Überentnahme im Jahr 2000 war: ......................... 
 

3. Geben Sie an, wie viel nicht abziehbare Schuldzinsen dem Gewinn per 31.12.00 
zuzurechnen sind  

 
                                        ...................................... 
 

                                                                 
1 Geschäftsführergehälter sind bei Personenunternehmen kein Aufwand sondern Entnahmen. 
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5. Verlustverrechnung im Jahr der Verlustentstehung, Verlustrücktrag, 
Verlustvortrag 
 
Ein unverheirateter Steuerpflichtiger hatte im Jahr 1999 und hat im Jahr 2000 folgende 
Einkünfte 
 

 1999 2000 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit 60.000,- 70.000,- 
Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit 40.000,- 45.000,- 
Einkünfte aus VuV   
- Erstes Objekt 25.000,- 10.000,- 
- Zweites Objekt -30.000,- -300.000,- 
- Drittes Objekt 10.000,- 0,- 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 40.000,- 50.000,- 

 
Geben Sie in der folgenden Tabelle an, wie viel von dem aus dem zweiten Immobilienobjekt 
stammende Verluste in Höhe von 300.000,- DM im Jahr 2000 verrechnet und wieviel auf das 
Jahr 1999 zurücktragen wird, und zwar getrennt danach 
 

a. wie viel Verlust in der gleichen Einkunftsart vorweg verrechenbar ist, 
b. und wie viel Verlust auf Grund der übrigen positiven Einkünfte verrechenbar ist. 

 
Geben sie schließlich unter c. den Verlustvortrag an. 
 

 1999 2000 2001 
a. innerhalb der gleichen Einkunftsart    
Einkünfte aus selbständiger Arbeit    
Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit    
Einkünfte aus VuV    
- Erstes Objekt    
- Zweites Objekt    
- Drittes Objekt    
Einkünfte aus Kapitalvermögen    
b. auf Grund der vorhandenen übrigen 
Einkünfte 

   

c. Verlustvortrag    
 
Eigentlich können also Verlustvorträge nicht verloren gehen, sie werden entweder verrechnet 
oder weiter vorgetragen, dennoch gibt es sehr viele Fälle, in denen Verlustvorträge 
„verfallen“. Was könnte die Ursache sein? 
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6. Ein anderer Aspekt zu „Parteispenden“ 
 
Folgendes wird angenommen 

- die etablierten Parteien haben insgesamt 1.200.000 Mitglieder, 
- jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von DM 1.000,-, 
- der durchschnittlich Grenzsteuersatz der Mitglieder beträgt 30%. 

 
1.a. Geben Sie bitte die Fundstelle an, gemäß der Mitgliedsbeiträge zu Parteien als 
Sonderausgaben abgezogen werden können: 
 
                                                                         ................ 
 
b. Welche Steuermindereinnahmen hat der Fiskus wegen der Abzugsfähigkeit dieser 
Beiträge als Sonderausgaben? 
 
                                  .....................................DM 
 
2.a. Geben sie bitte die Fundstelle an, gemäß der für Mitgliedsbeiträge an Parteien eine 
Steuerermäßigung gewährt wird:  
                                                       ................... 
 
b. Welche zusätzlichen Mindereinnahmen hat der Fiskus wegen dieser Steuerermäßigung  
 
                                   .....................................DM 
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7. Kauf eines KG Anteils 
 
Ein Erwerber kauft von einem Kommanditisten einen KG-Anteil mit einem Buchwert von 1 
Mio. DM zu einem Kaufpreis von 5,5 Mio. DM. Es entsteht also ein Step up von 4,5 Mio. DM. 
Dieser Step up kann auf die vorhandenen dem Erwerber anteilig zuzurechnenden aktivierten 
Vermögensgegenstände nicht verteilt werden, weil sie keine stillen Reserven enthalten. Der 
Step up basiert allein auf einem hohen Ertragswert und ist daher in voller Höhe als sog. 
derivativer Firmenwert einzubuchen (siehe § 7 Abs.1 Satz 3 EStG). Er ist in 15 Jahren linear 
abzuschreiben. Zur Abschätzung des mit der Abschreibung verbundenen steuerlichen 
Vorteils wollen wir zunächst einmal den Barwert der Abschreibungen berechnen. 
 
Die Formel zur Berechnung des Barwerts einer nachschüssigen Rente mit dem Betrag R 
lautet unter Verwendung folgender Nomenklatur 
 

q Abzinsungsfaktor: q = 100/(100+p) 
p Kapitalisierungszinssatz, für z.B. 10% ist dann p = 10 
n Anzahl der Jahre, in denen die Rente nachschüssig gezahlt wird 

 

 
Berechnen Sie den Barwert des Abschreibungsvolumens auf Basis eines 
Kapitalisierungszinssatzes von 8%: 
 
          BW(p=8%) = ..................................DM 
 
Des weiteren wird angenommen, dass die Gewinne der KG mit 43% Einkommensteuer 
besteuert werden. Mit welchem Barwert an ersparter Einkommensteuer hat der Fiskus den 
Erwerb des KG-Anteils „subventioniert“: 
 
          Barwert der ersparten Steuern: ............................DM 
 
Wie hoch wäre der auf diese Weise erzielte Barwert an ersparten Steuern, wenn der 
Erwerber unter sonst gleichen Bedingungen nicht einen KG-Anteil sondern einen GmbH-
Anteil gekauft hätte: 
 
          Barwert der ersparten Steuern: ............................DM 
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8. Berechnung eines kritischen Gewerbesteuersatzes 
 
Der Grenzsteuersatz für hohe gewerbliche Einkünfte, die der Gewerbeertragsteuer 
unterlegen haben, beträgt gemäß § 32c EStG 43%. Diese Tarifbegrenzung gibt es erst seit 
wenigen Jahren. 
Die Gewerbeertragsteuer berechnet sich aus einem Hebesatz von 5% der 
gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage multipliziert mit dem gemeindlichen Hebesatz. 
Beträgt der gemeindliche Hebesatz z.B. 400%, dann beträgt die Gewerbeertragsteuer 
(400%⋅5%=) 20%. 
Vereinfachend wird unterstellt, dass die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage gleich 
sei den der Einkommensteuer unterliegende Einkünften aus Gewerbebetrieb (also keine 
Hinzurechnungen und Kürzungen). 
Eine Besonderheit der Gewerbeertragsteuer ist, dass die Gewerbesteuer Aufwand ist, also 
ihre eigene Bemessungsgrundlage kürzt. 
 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit unterliegen keiner Gewerbesteuer, dafür beträgt der 
Grenzsteuersatz für hohe Einkünfte 51%. 
 
Bei vielen selbständig ausgeübten Tätigkeiten war und ist es wegen der unterschiedlichen 
Besteuerung immer wieder strittig, ob es sich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder um 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit handelt. 
 
In Anbetracht der erst seit wenigen Jahren geltenden unterschiedlichen 
einkommensteuerlichen Höchststeuersätzen ist es gar nicht mehr sicher, welche Einkunftsart 
einschließlich der Gewerbesteuer zu einer höheren Besteuerung führt.  
 
Im weiteren wollen wir auf Basis der o.g. Höchststeuersätze denjenigen Gewerbesteuersatz 
ausrechnen, bei dem beide Einkunftsarten gleich hoch besteuert werden.  
 
Das machen wir unter Verwendung folgender Nomenklatur in mehreren Schritten 
 

GSt zu zahlende Gewerbesteuer 
gs Gewerbesteuersatz als Dezimalzahl, bei 20% gilt also gs = 0,2  
EkSt zu zahlende Einkommensteuer 
G Gewinn vor Gewerbesteuer 

 
Die zu zahlende Gewerbesteuer errechnet sich mit folgender Gleichung 
 
GSt = (G – GSt)⋅gs 
 
Errechnen Sie daraus GSt, so dass GSt nur noch von G und gs abhängig ist: 
 
GSt = .......................................... 
 
Die bei gewerblichen Einkünften zu zahlenden Steuern setzen sich zusammen aus der 
Gewerbesteuer und der Einkommensteuer. Formulieren Sie die entsprechende Gleichung: 
 
Stgew = ................................................................................. 
 
Formulieren Sie auch die Gleichung der bei selbständiger Arbeit zu zahlenden Steuern 
 
StsA = ........................... 
 
Setzen Sie beide Gleichungen gleich, berechnen sie daraus den kritischen 
Gewerbesteuersatz  
 
gskrit = .............% (Genauigkeit: eine Stelle nach dem Komma)  
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9. Private Telefonkosten als Werbungskosten 
 
Wird ein privater Telefonanschluß auch im Rahmen einer Tätigkeit aus nichtselbständiger 
Arbeit genutzt, erkennt das Finanzamt ohne weiteren Nachweis monatlich folgende Beträge 
als Werbungskosten an2:  
 

monatlicher Rechnungsbetrag als Werbungskosten werden anerkannt 
bis 130 DM 20% 
zwischen 131 und 230 DM 26,-DM zuzüglich 40% des 130,-DM 

übersteigenden Betrags 
über 230 DM 66,- DM zuzüglich den 230 DM 

übersteigenden Betrag 
 
Im weiteren ist folgendes Koordinatensystem mit gleichem Maßstab für die Achsen gegeben: 
 

- der Abszisse sind die mtl. Rechnungsbeträge für Telefonkosten zugeordnet, 
- der Ordinate sind die davon ohne Nachweis anerkannten Werbungskosten 

zugeordnet. 
 
In das Koordinatensystem ist die Winkelhalbierende eingezeichnet, das wären die 
Werbungskosten, wenn 100% der monatlichen Telefonkosten anerkannt würden. 
 
Zeichnen Sie den ungefähren Verlauf der nach obiger Tabelle anerkannten Werbungskosten 
ein und schreiben Sie neben die Knickpunkte deren Koordinaten in der Reihenfolge WK/RB 
und neben die Strecken deren Steigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Aus „Werbungskosten-Pauschbeträge“ zusammengestellt von Prof. Dr. O Sauer, Beilage zur Beck- 
Loseblattsammlung „Steuergesetze“, Stand 1998, S.3 
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10. Weitere kleine Fragen 
 
1. Sie sollen recherchieren, wie viel Klagen pro Jahr bei den Finanzgerichten eingehen (im 

Jahre 1997 waren es übrigens rd. 76.000). Wo findet man diese Zahlen? 

 

2. Was ist im allgemeinen der „größte Brocken“ um den der einkommensteuerliche Gewinn 
zu erhöhen ist, um die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage zu erhalten? 

 

3. Bei einer GmbH sollen 1.100.000 DM aus dem EK45 ausgeschüttet werden. Geben Sie 
an, welche Steuererstattung die GmbH daraufhin vom Finanzamt bekommen wird:  

 ............................. 

4. Was ist der Unterschied zwischen einer Durchführungsverordnung und einer Richtlinie? 

 

5. Was versteht man unter einem Progressionsvorbehalt? 

 
 

6. Welcher handelsrechtliche bzw. betriebswirtschaftliche Begriff kommt dem steuerlichen 
Begriff „Betriebsvermögen“ am nächsten? 

 

7. Was ist der Unterschied zwischen dem „Gesamtbetrag der Einkünfte“ und dem 
„Einkommen“? 

 

8. Was sind „außerordentliche Einkünfte“? 

 

9. Wie ist der Ablauf des Verfahrens bei der Besteuerung von Personengesellschaften und 
ihren Gesellschaftern 

 

10. Was ist der Unterschied zwischen stillen Reserven und Geschäftswert (=goodwill)? 

 

11. Wie hoch ist der Steuersatz der Vermögensteuer? 

 

12. Eine verheiratete und im übrigen einkommenslose Studentin hat einen 630,-DM Job. Ihr 
gutverdienender Ehemann wird mit ihr zusammen veranlagt. Zeichnen Sie ein, wie 
tendenziell ihre Steuerfunktion aussieht, wenn sie Überstunden macht und bezahlt 
bekommt? 
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